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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

202	� Bekanntmachung der Änderung der Satzung des 
Sparkassenzweckverbandes des Kreises Reckling- 
hausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, 
Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Reck-
linghausen und Waltrop

Der Sparkassenzweckverband der Sparkasse Vest Reckling-
hausen hat mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 
23.06.2025 seine Verbandssatzung geändert und dies gemäß 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) bei mir angezeigt.

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 11 GkG 
NRW wird die geänderte Zweckverbandssatzung nachste-
hend bekanntgemacht. Die Satzungsänderungen werden am 
Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam.   

Münster, den 10.09.2025	�  Bezirksregierung Münster 
� Az.: 31.1.23.08-003/2025.0001 
� Im Auftrag 
� gez. Dr. Söbbeke

Satzung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises 
Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, 

Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen 
und Waltrop 

§ 1 Grundlagen

(1)	� Der Kreis Recklinghausen und die Städte Castrop- 
Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erken-
schwick, Recklinghausen und Waltrop bilden einen 
Sparkassenzweckverband, im folgenden "Verband" ge-
nannt.

(2)	� Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Er verwaltet sich unter eigener Verantwortung.

(3)	� Weitere Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände 
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können als Verbandsmitglieder bei gleichzeitiger Aner-
kennung der Satzung aufgenommen werden.

(4)	� Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richtet 
sich nach den Vorschriften des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in seiner jeweils gül-
tigen Fassung, des Gesetzes über die Sparkassen sowie 
über die Sparkassen- und Giroverbände (Sparkassenge-
setz - SpkG -) in seiner jeweils gültigen Fassung und 
dieser Verbandssatzung. Soweit diese keine Regelung 
treffen, finden auf den Verband die Vorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO 
NW) in ihrer jeweils gültigen Fassung sinngemäß An-
wendung.

(5)	� Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbands West-
falen-Lippe, Münster (Westf.).

§ 2 Name und Sitz

Der Verband führt den Namen 

„Sparkassenzweckverband des Kreises Recklinghausen und 
der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, 
Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop” 

und hat seinen Sitz in Recklinghausen. 

§ 3 Aufgaben

(1) �Der Verband ist Träger der Sparkasse Vest Recklinghau-
sen, im folgenden „Sparkasse” genannt. Er haftet gemäß 
den Bestimmungen des Sparkassengesetzes für die Ver-
bindlichkeiten dieser Sparkasse und fördert das Sparkas-
senwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Der Geschäfts-
betrieb der Sparkasse wird durch eine den besonderen 
Vorschriften entsprechende Satzung geregelt. 

(2) �Die Verbandsmitglieder dürfen während der Dauer des 
Verbandes weder selbst noch in irgendeiner Gesell-
schaftsform eine Sparkasse oder ein Bank- oder sonsti-
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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ges Kreditinstitut betreiben oder sich an einem solchen 
Unternehmen beteiligen.

§ 4 Organe

Organe des Verbandes sind 

a)	 die Verbandsversammlung und
b)	 der Verbandsvorsteher

§ 5 Verbandsversammlung

(1) �DieVerbandsversammlung besteht aus insgesamt 39 
Vertreter der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die 
Verbandsmitglieder

Kreis Recklinghausen 9 Mitglieder

Stadt Recklinghausen 9 Mitglieder

und die

übrigen Verbandsmitglieder je 3 Mitglieder.

(2)	� Die Vertretung jedes Verbandsmitgliedes wählt für die 
Dauer ihrer Wahlzeit nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl aus ihrer Mitte die auf das Verbandsmitglied 
entfallenden Mitglieder der Verbandsversammlung. 
Wählbar sind sachkundige Bürger, die den Vertretungen 
der Gemeinden des Verbandes angehören können. Bei 
der Wahl der Mitglieder ist § 15 Abs. 2 GkG zu beach-
ten. Das geborene Mitglied ist auf das dem einzelnen 
Verbandsmitglied zustehende Kontingent an Verbands-
vertretern anzurechnen. Die Mitgliedschaft in der Ver-
bandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzungen 
der Wahl oder Entsendung des Mitgliedes wegfallen. 
Scheidet ein im Wege der Verhältniswahl gewähltes 
Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, so bestimmt die 
Gruppe, die den Ausscheidenden zur Wahl vorgeschla-
gen hat, den Nachfolger.

(3)	� Für die ordentlichen Mitglieder ist je ein Stellvertreter 
zu wählen. Absatz 2 ist sinngemäß anzuwenden.

(4)	� Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den 
Vertreter eines Verbandsmitgliedes zum Vorsitzenden; 
in gleicher Weise wählt sie einen Stellvertreter des Vor-
sitzenden.

(5)	� Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden in 
der Zeit, während sie irgendeine Funktion oder Tätig-
keit bei anderen Kreditinstituten - ausgenommen die 
NRW.Bank - ausüben oder innehaben, durch ihre Stell-
vertreter vertreten.

(6)	� Zu Mitgliedern der Verbandsversammlung sollen nur 
solche Personen gewählt werden, die wirtschaftliche 
Erfahrungen und Sachkunde besitzen und bereit sowie 
geeignet sind, die Sparkasse zu fördern

(7)	 Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören:

	 a) Dienstkräfte der Sparkasse,

	 b) �Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesell-
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes, 
Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der 
Vertreterversammlung, Treuhänder, Leiter, Beamte, 
Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten von Unter- 
nehmen sind, die gewerbsmäßig Bankgeschäfte be-
treiben oder vermitteln oder andere Finanzdienst-
leistungen erbringen, oder die für Verbände dieser 
Unternehmen tätig sind. Dies gilt nicht für die Mit-
gliedschaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das 
Land, ein Landschaftsverband oder ein Sparkassen- 
und Giroverband an der Trägerschaft beteiligt ist, 
sowie deren Tochterunternehmen und der mit den 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund 
stehenden Unternehmen.

	 c) �Beschäftigte der Steuerbehörden, Beschäftigte der 
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank 
AG oder der Deutschen Post AG.

	 d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien.

	 e) �Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder 
eines Vermögensvergehens ein Strafverfahren ge-
richtlich anhängig oder eine Strafe· verhängt worden 
ist, soweit und solange nach dem Gesetz über das 
Bundeszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt 
werden darf, oder als Schuldner in den letzten zehn 
Jahren in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren 
zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung ver-
wickelt waren oder noch sind:

(8)	� Tritt ein Tatbestand nach Absatz (7) während der Amts-
dauer ein, oder wird ein bereits zum Zeitpunkt der 
Wahl vorliegender Ausschließungsgrund erst während 
der Amtszeit bekannt, so scheidet das Mitglied aus der 
Verbandsversammlung aus.

(9)	� Sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung blei-
ben nach Ablauf ihrer Wahlzeit bis zum Eintritt der 
neuen Mitglieder im Art.

(10)	� Der Verbandsvorsteher, die Hauptverwaltungsbeamten 
der Verbandsmitglieder, sofern sie nicht Mitglied gem. 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 GkG NRW sind, sowie die Mitglie-
der des Sparkassenvorstandes nehmen an den Sitzun-
gen der Verbandsammlung mit beratender Stimme teil.

§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung

(1)	� Die Verbandsversammlung beschließt über die Ange-
legenheiten des Verbandes. Sie wählt den Vorsitzenden 
und die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren 
Stellvertreter (§§ 11, 12 SpkG).

(2)	� Gemäß§ 8 Abs. 2 SpkG entscheidet die Verbandsver-
sammlung über die in § 8 Abs. 2 SpkG bezeichneten 
Angelegenheiten der Sparkasse.

(3)	� Gemäß § 11 Abs. 3 SpkG wählt die Verbandsversamm-
lung den teilnehmenden Hauptverwaltungsbeamten 
und seinen Stellvertreter.

(4)	� Die Verbandsversammlung wählt die in § 4 Abs. 2 der 
Satzung der Sparkasse bestimmte Anzahl von Haupt-
verwaltungsbeamten, die gem. § 10 Abs. 4 SpkG mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungs-
rates teilnehmen.

(5)	� Die Verbandsversammlung beschließt ferner über

	 a) Änderungen der Verbandssatzung,
	 b) Auflösung des Verbandes,
	 c) Änderungen der Aufgaben des Verbandes,
	 d) �Änderungen des im § 11 Abs. 2 festgelegten Verhält-

nisses der dem Verband am 31.08.2004 angehören-
den Verbandsmitglieder.

Beschlüsse nach Buchstabe a) bedürfen einer Mehrheit von 
2/3 der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsver-
sammlung. Beschlüsse nach Buchstaben b) bis d) müssen 
einstimmig gefasst werden.

§ 7 �Einberufung und Beschlussfähigkeit der Verbands-
versammlung

(1)	� Der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft die-
se bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, zu ihren 
Sitzungen ein.

(2)	� Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn dies von 
mindestens 3 Mitgliedern oder vom Verbandsvorsteher 
beim Vorsitzenden schriftlich unter Angabe des Bera-
tungsgegenstandes beantragt wird.

(3)	� Termin, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Ver-
bandsversammlung sind im Bekanntmachungsblatt des 
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Kreises Recklinghausen öffentlich bekanntzumachen.

(4)	� Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfe der satzungsmäßig festgelegten 
Stimmenzahl vertreten ist, unter ihnen der Vorsitzen-
de der Verbandsversammlung oder sein Stellvertreter. 
Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen ist sie 
beschlussfähig, wenn nach festgestellter Beschlussunfä-
higkeit über denselben Gegenstand eine zweite Sitzung 
anberaumt ist; auf diese Folge ist in der Einladung zur 
zweiten Sitzung aufmerksam zu machen.

(5)	� Die Verbandsversammlung stimmt mit einfacher Stim-
menmehrheit ab mit Ausnahme der in § 6 Absatz 6 Satz 
2 genannten Besonderheiten. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt.

(6)	� Über die Beschlüsse der Verbandsversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und  
einem Mitglied der Verbandsversammlung zu unter-
zeichnen ist.

§ 8 Verbandsvorsteher

(1)	� Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden 
von derVerbandsversammlung aus dem Kreise der 
hauptamtlichen Bürgermeister oder deren allgemei-
nen Vertreter bzw. mit Zustimmung ihrer Dienstvorge-
setzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreterinnen 
und Vertreter oder der leitenden Bediensteten der zum 
Zweckverband gehörenden Gemeinden und Gemeinde-
verbände gewählt.

	� Verbandsvorsteher und Vertreter werden für die Dauer 
der Wahlzeit der Verbandsversammlung gewählt. § 12 
Abs. 1 Buchstabe b), Abs. 2 und 3 SpkG gelten entspre-
chend. 

(2)	� Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssat-
zung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
die übrige Verwaltung des Verbandes und vertritt den 
Verband gerichtlich und außergerichtlich. Er ist Dienst-
vorgesetzter der Dienstkräfte des Zweckverbandes. Die 
Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzter des Ver-
bandsvorstehers. 

	� Beschlüsse, die die Geltendmachung von Ansprüchen 
des Verbandes gegen den Verbandsvorsteher oder die 
Amtsführung des Verbandsvorstehers betreffen, führt 
der Vorsitzende der Verbandsversammlung aus. 

(3)	� Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet wer-
den soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von dem 
Verbandsvorsteher und von dem Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung zu unterzeichnen.

§ 9 Rechnungslegung und Geschäftsjahr

Rechnungsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. Die Vor-
schriften über die Haushaltswirtschaft und Prüfung nach 
GkG NRW finden keine Anwendung. Die Mitglieder der 
Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher erhalten 
für die Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversamm-
lung anstelle eines Verdienstausfalls oder Auslagenersatzes 
eine angemessene Entschädigung, über deren Höhe die Ver-
bandsversammlung beschließt. 

§ 10 Verbandskosten und Jahresüberschuss der Sparkasse

(1)	� Die für den Verband erforderlichen Verwaltungsarbeiten 
werden durch die Sparkasse ausgeführt. Die Sparkasse 
trägt auch den Verwaltungsaufwand und die sonstigen 
Kosten des Verbandes.

(2)	� Ein dem Verband von der Sparkasse nach § 25 Abs. 1 
Buchstabe b) zugeführter Betrag wird unter den Ver-
bandsmitgliedern im Verhältnis 

Kreis Recklinghausen 6,3 % 

Stadt Castrop-Rauxel 10.7 % 

Stadt Datteln 6,7 % 

Stadt Dorsten 10,8 % 

Stadt Herten 10,8 % 

Stadt Marl 14,3 % 

Stadt Oer-Erkenschwick 4,0 %

Stadt Recklinghausen 31,7 % 

Stadt Waltrop 4,7 % 

verteilt. 

(3)	� Die zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für 
die in § 25 Abs. 3 SpkG festgelegten Zwecke zu ver-
wenden.

§ 11 Haftung

Für die Verpflichtungen des Verbandes haftet, wenn sein  
eigenes Vermögen nicht ausreicht, der Kreis Recklinghau-
sen sowie die Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Her-
ten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop, 
nach dem in § 11 dieser Satzung angegebenen Verhältnis. 

§ 12 Auflösung der Sparkasse und des Verbandes

(1)	�� Die Auflösung der Sparkasse zieht auch die Auflösung 
des Verbandes als Träger nach sich.

(2)	� Abgesehen von Absatz 1 ist eine Auflösung des Ver-
bandes nur zulässig, wenn die Trägerschaft durch ein 
Verbandsmitglied oder mehrere Verbandsmitglieder 
übernommen wird oder wenn die Übernahme der Trä-
gerschaft durch eine andere Körperschaft des öffentli-
chen Rechts erfolgt.

(3)	� Im Falle der Auflösung des Verbandes ist das nach Er-
füllung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Ver-
mögen des Verbandes nach dem in § 11 dieser Satzung 
festgelegten Verhältnis auf die Verbandsmitglieder auf-
zuteilen.

(4)	� Die Versorgungsempfänger des Verbandes sind bei sei-
ner Auflösung unter entsprechender Anwendung der  
§§ 126, 127, 128 und 130 LBG NRW von den Verbands-
mitgliedern zu übernehmen.

(5)	� Die Abwicklung erfolgt durch den Verbandsvorsteher 
als Liquidator.

§ 13 Satzungsänderung

Änderungen dieser Satzung sind nach dem in § 6 Abs. 2 der 
Verbandssatzung festgelegten Beschlussverfahren durchzu-
führen. Sie bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
und treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

§ 14 Bekanntmachungen

(1)	� Der Verband erlässt seine Bekanntmachungen im Be-
kanntmachungsblatt des Kreises Recklinghausen. Die 
Bekanntmachungen können zusätzlich auch in den Be-
kanntmachungsblätter der übrigen Verbandsmitglieder 
veröffentlicht werden.

(2)	� Bei einer Änderung der Verbandssatzung oder Auflö-
sung des Verbandes und der Sparkasse hat die Bekannt-
machung im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Auf-
sichtsbehörde zu erfolgen.

§ 15 Aufsichtsbehörde

(1)	� Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Auf-
sichtsbehörde ist die Bezirksregierung Münster (§ 29 
Abs. 1, Nr. 1 GkG).

(2)	� Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der 
Bestimmungen dieser Satzung ist, sofern ein entspre-
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ein Gewässer (hier: Ems) beantragt. Zweck der Gewässerbe-
nutzungen ist eine temporäre (bauzeitliche) Wasserhaltung 
für den Umbau einer Abwasseranlage (hier: Bauarbeiten am 
Zulaufpumpwerk und Baumaßnahmen an der Vorklärung). 
Die Gewässerbenutzung wird für eine Gesamtentnahme-
menge von 90.450 m³ über eine Dauer von insgesamt 13 
Monaten beantragt.

Nach § 7 Abs. 2 i. V. m. Anlage 1, Nr. 13.3.3 Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für eine jährliche 
Grundwasserentnahme von größer 5.000 m³ bis weniger 
als 100.000 m³, eine standortbezogene Vorprüfung des Ein-
zelfalls durchzuführen, wenn ein grundwasserabhängiges 
Ökosystem vorhanden ist. Im Rahmen der standortbezoge-
nen Vorprüfung ist unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
UVPG aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, 
die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 
Gebietes betreffen und damit eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls kommt zu 
dem Ergebnis, dass keine erheblichen negativen Umwelt- 
auswirkungen zu erwarten sind. Weiter wurde nach Prüfung 
festgestellt, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen auf die in Anlage 3 UVPG genannten Kriterien 
zu besorgen sind. Durch die Gewässerbenutzung werden 
lokal vorhandene Schutzgüter nicht oder nur geringfügig 
beeinträchtigt. Ergebnis der Prüfung ist daher, dass keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 
Feststellung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig an-
fechtbar ist. Die dieser Feststellung zugrundeliegenden Un-
terlagen können auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung Münster, 
Domplatz 1 - 3, 48143 Münster, eingesehen werden.
� Im Auftrag 
� gez. Jakobs

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 380

205	� Öffentliche Zustellung gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) 

An  
Herrn Maximilian Behrens, geb. am 04.08.1990 in Euskir-
chen 

Letzte bekannte Adresse:   
Winkelpfad 169 	  	  	  	  	
53879 Euskirchen 

Der vorgenannten Person konnte folgendes Schriftstück 
nicht zugestellt werden: Ablehnungsbescheid der Bezirks-
regierung Münster vom 09.09.2025, Aktenzeichen: WA-05-
023572-XrEJd9. Die o.g. Person oder ein(e) bevollmäch-
tigte(r) Vertreter(in) wird hiermit dazu aufgefordert, das 
genannte Schriftstück unverzüglich gegen Vorlage eines gül-
tigen Lichtbildausweises an folgender Adresse abzuholen: 

Anschrift: 

Bezirksregierung Münster  	  	  	  	  	
Dezernat 35 - Raum A 273  	 	  	  		
Domplatz 1-3 	  	  	  	  	
48143 Münster

chender Mehrheitsbeschluss der Verbandsversammlung 
vorliegt, die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzu-
holen.

§ 16 Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.

Mit dem gleichen Tage tritt die Verbandssatzung vom 18. 
August 2006 außer Kraft.

Recklinghausen, 23. Juni 2025

Vorsitzender		  Mitglied

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 377-380

203	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster	  
53.0161/25/00732110254/0044.U
� Münster, den 08.09.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Humboldt- 
Straße 1 in 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 
28.07.2025 die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 
2a BImSchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlage Tanklager Linnebrink am Standort Horst 
auf dem Grundstück Johannastraße 2-8 in 45899 Gelsenkir-
chen (Gemarkung Buer, Flur 93, Flurstück 267) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Auskleidung des Auffang- 
raumes eines Behälters zur Lagerung on Erdölerzeugnissen 
mit Edelstahl.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 380

204	� Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster � Münster, den 09.09.2025 
Az.: 500-0325401/0028.E, Nr. 3486 � Nevinghoff 22 
� 48147 Münster

Die Stadt Warendorf – vertreten durch den Abwasserbetrieb 
der Stadt Warendorf – hat mit Datum vom 18.12.2023 so-
wie Nachreichungen vom 14.04.2025 und 24.07.2025 eine 
wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8, 10 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) für die Entnahme von Grundwasser und Einleitung in 
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Vor der Abholung des Bescheides ist mit einem zuständi-
gen Sachbearbeiter, Telefonnummer: 0251/411-0, E-Mail: 
wiederaufbau@bezreg-muenster.nrw.de, Kontakt aufzuneh-
men. 

Der vorbezeichnete Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 1 LZG 
NRW zwei Wochen nach dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung als öffentlich zugestellt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Münster, den 09.09.2025 � Bezirksregierung Münster  
� Dezernat 35 

� Im Auftrag 
� gez. Lauel

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 380-381

206	� Öffentliche Zustellung gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) 

An 	  	  	  	  	  	   	    
Herrn Oliver Schwarz, geb. am 10.04.1991 in Euskirchen 

Letzte bekannte Adresse:  	  	  	  	
Tilister Str. 52 	  	  	  	  	  	
53879 Euskirchen 

Der vorgenannten Person konnte folgendes Schriftstück 
nicht zugestellt werden: Ablehnungsbescheid der Bezirks-
regierung Münster vom 09.09.2025, Aktenzeichen: WA-05-
023661-X2AyP9. Die o.g. Person oder ein(e) bevollmäch-
tigte(r) Vertreter(in) wird hiermit dazu aufgefordert, das 
genannte Schriftstück unverzüglich gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises an folgender Adresse abzuho-
len: 

Anschrift: 

Bezirksregierung Münster  	  	  	  	  	
Dezernat 35 - Raum A 273  	 	  	  	
Domplatz 1-3 	  	  	  	  	  	
48143 Münster 

Vor der Abholung des Bescheides ist mit einem zuständi-
gen Sachbearbeiter, Telefonnummer: 0251/411-0, E-Mail: 
wiederaufbau@bezreg-muenster.nrw.de, Kontakt aufzuneh-
men. 

Der vorbezeichnete Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 1 LZG 
NRW zwei Wochen nach dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung als öffentlich zugestellt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Münster, den 09.09.2025 � Bezirksregierung Münster  
� Dezernat 35 

� Im Auftrag 
� gez. Lauel

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 381

207	 Öffentliche Zustellung gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

An 	  	  	  	  	  	  	  	
Herrn David Reuters, geb. am 02.07.1982 in Weilerswist 

Letzte bekannte Adresse:  	  	  	  	
Peter-Simons-Straße 35  	  	  	  	  	
53879 Euskirchen 

Der vorgenannten Person konnte folgendes Schriftstück 
nicht zugestellt werden: Ablehnungsbescheid der Bezirks-
regierung Münster vom 09.09.2025, Aktenzeichen: WA-
05-023733-M3gmkM. Die o.g. Person oder ein(e) bevoll-
mächtigte(r) Vertreter(in) wird hiermit dazu aufgefordert, 
das genannte Schriftstück unverzüglich gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises an folgender Adresse abzuho-
len: 

Anschrift: 

Bezirksregierung Münster  	  	  	  	  	
Dezernat 35 - Raum A 273  	 	  	  	
Domplatz 1-3 	  	  	  	  	  	
48143 Münster 

Vor der Abholung des Bescheides ist mit einem zuständi-
gen Sachbearbeiter, Telefonnummer: 0251/411-0, E-Mail: 
wiederaufbau@bezreg-muenster.nrw.de, Kontakt aufzuneh-
men. 

Der vorbezeichnete Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 1 LZG 
NRW zwei Wochen nach dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung als öffentlich zugestellt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Münster, den 09.09.2025 � Bezirksregierung Münster 
� Dezernat 35 

� Im Auftrag 
� gez. Lauel

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 381

208	� Öffentliche Zustellung gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) 

An 	  	  	  	  	  	  	  	
Herrn Simon Hilgers, geb. am 02.04.1990 in Köln 

Letzte bekannte Adresse:  	  	  	  	
Kessenicher Str. 52  	  	  	  	  	
53879 Euskirchen 

Der vorgenannten Person konnte folgendes Schriftstück 
nicht zugestellt werden: Ablehnungsbescheid der Bezirks-
regierung Münster vom 09.09.2025, Aktenzeichen: WA-
05-023731-XkAywp. Die o.g. Person oder ein(e) bevoll-
mächtigte(r) Vertreter(in) wird hiermit dazu aufgefordert, 
das genannte Schriftstück unverzüglich gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises an folgender Adresse abzuho-
len: 

Anschrift: 

Bezirksregierung Münster  	  	  	  	  	
Dezernat 35 - Raum A 273  	 	  	  	
Domplatz 1-3 	  	  	  	  	  	
48143 Münster 

Vor der Abholung des Bescheides ist mit einem zuständi-
gen Sachbearbeiter, Telefonnummer: 0251/411-0, E-Mail: 
wiederaufbau@bezreg-muenster.nrw.de, Kontakt aufzuneh-
men. 
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Der vorbezeichnete Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 1 LZG 
NRW zwei Wochen nach dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung als öffentlich zugestellt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Münster, den 09.09.2025 � Bezirksregierung Münster  
� Dezernat 35 

� Im Auftrag 
� gez. Lauel

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 381-382

209	� Öffentliche Zustellung gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) 

An 	  	  	  	  	  	  	  	
Herrn Tobias Fuchs, geb. am 20.08.1992 in Euskirchen 

Letzte bekannte Adresse:     	 	  	  	
Eupener Str. 72 	  	  	  	  	
53879 Euskirchen 

Der vorgenannten Person konnte folgendes Schriftstück 
nicht zugestellt werden: Ablehnungsbescheid der Bezirks-
regierung Münster vom 09.09.2025, Aktenzeichen: WA-05-
023695-MxrkN9. Die o.g. Person oder ein(e) bevollmäch-
tigte(r) Vertreter(in) wird hiermit dazu aufgefordert, das 
genannte Schriftstück unverzüglich gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises an folgender Adresse abzuho-
len: 

Anschrift: 

Bezirksregierung Münster  	  	  	  	  	
Dezernat 35 - Raum A 273  	 	  	  	
Domplatz 1-3 	  	  	  	  	  	
48143 Münster 

Vor der Abholung des Bescheides ist mit einem zuständi-
gen Sachbearbeiter, Telefonnummer: 0251/411-0, E-Mail: 
wiederaufbau@bezreg-muenster.nrw.de, Kontakt aufzuneh-
men. 

Der vorbezeichnete Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 1 LZG 
NRW zwei Wochen nach dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung als öffentlich zugestellt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Münster, den 09.09.2025 � Bezirksregierung Münster  
� Dezernat 35 

� Im Auftrag 
� gez. Lauel

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 382
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